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Pressemitteilung 
 

Berlin, 12. April 2024 
     
 

Übergangsregelung zum Bestandsschutz für Großtagespflegen in 
Niedersachsen soll lt. Änderungsentwurf verlängert werden 
 

Wie in der heutigen Pressemitteilung des niedersächsischen Kultusministeriums 
bekanntgegeben wurde, werden die regierungstragenden Fraktionen (SPD und Grüne) 
zur nächsten Sitzung des Landtages am 17.04. einen Entwurf für ein geändertes 
NKiTaG vorlegen, der u.a. die Verlängerung der Übergangsfrist zum Bestandsschutzes 
lt. § 19 NKiTaG bis 31.07.2028 enthält. 
 

Die Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen (BvK) e.V. hat sich seit 
Inkrafttreten des NKiTaG im Sommer 2021 für Nachbesserungen im NKiTaG, 
insbesondere zum Bestandsschutz der Großtagespflegen (GTP) nach § 19, eingesetzt. 
Hierzu fanden in den letzten 2 Jahren zahlreiche Schriftwechsel und persönliche 
Gespräche mit Politiker:innen der Landesregierung und des Kultuskreises statt, um 
eine Änderung des § 19 NKiTaG zu erreichen. In den letzten Monaten wurden diese 
Bemühungen seitens der BvK e.V. nochmals intensiviert und im März 2024 ein offener 
Brief an die verantwortlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
gesendet. 
 

Denn besonders im Bereich der GTP hat der § 19 NKiTaG für großen Unmut gesorgt, 
weil demnach eine Übergangsregelung und damit der Bestandsschutz für GTP am 
31.07.2024 ausgelaufen würde. 
Dies würde bedeuten, dass in vielen betroffenen Betreuungsgruppen, die Anzahl von 
zehn auf acht Kinder hätte reduziert werden müssen, was viele Großtagespflegestellen 
unwirtschaftlich gemacht hätte.  
Deshalb besteht die Gefahr, dass viele GTP aufgrund wirtschaftlicher Not zum Sommer 
2024 schließen, wodurch zahlreiche – insbesondere U3 - Betreuungsplätze und für die 
betreffenden Familien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gefährdet wären.   
 

Die BvK e.V. begrüßt diesen politischen Vorschlag außerordentlich und freut sich 
hierüber besonders für die Kolleginnen und Kollegen in den Großtagespflegen sowie 
für die Familien und deren Kinder! 
 
Alexandra Bayram 
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